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§ 125 StPO Definitionen

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

§ 125.
Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. 1.,Sachverstandiger” eine Person, die auf Grund besonderen Fachwissens in der Lage ist, beweiserhebliche
Tatsachen festzustellen (Befundaufnahme) oder aus diesen rechtsrelevante Schlisse zu ziehen und sie zu
begriinden (Gutachtenserstattung),

2. 2.,Dolmetscher” eine Person, die auf Grund besonderer Kenntnisse in der Lage ist, aus der Verfahrenssprache in
eine andere Sprache oder von einer anderen in die Verfahrenssprache zu Gbersetzen,

3. 3.,Leichenbeschau” die Besichtigung der daul3eren Beschaffenheit einer Leiche,

4. 4.,0bduktion” die Offnung einer Leiche durch einen Sachverstandigen zum Zweck der Feststellung von Anlass
und Ursache des Todes oder von anderen fur die Aufklarung einer Straftat wesentlichen Umstanden.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/125
file:///

	§ 125 StPO Definitionen
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


